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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 
 
I.     Planungsrechtliche Festsetzungen  

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO) 

1.1 In dem festgesetzten Gewerbegebiet (GE) sind folgende Arten von Nutzungen bzw. Arten von 
Betrieben und Anlagen unzulässig: 

a.) Eigenständige Lagerplätze  

b.) Betriebe oder Anlagen mit Außenlagerung von Geräten, Paletten, Schrottfahrzeugen 
und Schrott und sonstigen Stoffen aller Art 

c.) Speditions- und Logistikbetriebe 

d.) Einzelhandelsbetriebe  

e.) Eigenständige Tankstellen (davon ausgenommen Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
sog. „Stromtankstellen“) 

f.) Vergnügungsstätten  

g.) Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufsräume und -flächen, deren Zweck 
auf den Verkauf von Artikeln mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist 

h.) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind. 

1.1.1 Abweichend von d.) können Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von 300 qm Geschoss-
fläche als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie 

- nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln 
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Groß-

handels-, Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und  
- diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

1.1.2 Eine Überschreitung der maximal zulässigen Geschossfläche von 300 qm für den Einzelhan-
delsanteil kann darüber hinaus bis zu maximal 1.200 qm Geschossfläche ausnahmsweise zu-
gelassen werden, wenn es sich um Gewerbebetriebe des Kfz-Handwerks oder des holzver- 
oder holzbearbeitenden Bereichs einschließlich Möbel handelt. Auf eine Unterordnung des 
Einzelhandelsanteils im Sinne der Ziffer 1.1.1, 2. Satz, dritter Spiegelstrich kann in diesem 
Fall verzichtet werden.  
 

1.1.3 Bei der Ermittlung der Geschossflächen nach Ziffer 1.1.1 sind die Flächen von Aufenthaltsräu-
men in nicht Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und ein-
schließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO). 

1.2 Abweichend von e.) können Tankstellen als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie zum Be-
tanken von Fahrzeugen mit regenerativen Energien (z.B. Wasserstoff und Bio-LNG) dienen. 

1.3 Es sind nur Werbeanlagen zulässig, die in einem Bezug zu den Leistungen eines auf dem 
Grundstück oder eines innerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Betriebes stehen. 
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2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) 

2.1 Bezugspunkt für die festgesetzte maximale Gebäudehöhe ist die Fahrbahnoberkante der 
Straße, die das Grundstück erschließt, gemessen in der Mitte der Grundstücksfront. 

2.2 Ausnahmsweise ist eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch be-
triebsbedingte Technikaufbauten und technische Anlagen (zum Beispiel Dachaufbauten, Zu- 
und Abluftanlagen, Antennenanlagen) um bis zu 3,0 m auf höchstens 20% der Gebäudefläche 
zulässig. Von der vorgenannten Begrenzung auf höchstens 20% der Gebäudefläche bleiben 
solartechnische Anlagen (Photovoltaik- sowie Solarthermie-Anlagen) unberührt. 

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

3.1 In den Gewerbegebieten die abweichende Bauweise [a], nach der bei offener Bauweise Gebäu-
delängen von mehr als 50 m zulässig sind. 

3.2 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen, die Gebäude sind, Gara-
gen und überdachte Stellplätze (Carports) unzulässig. Offene Stellplätze, notwendige Zuwegun-
gen und Zufahrten sowie Einfriedungen sind zulässig.   

4 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

4.1 Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Grünzug“ sind als Wegeverbindung 
und extensive Wiesenflächen mit Baumreihen zu entwickeln. 

4.2 Die öffentlichen Grün-und Maßnahmenflächen sind spätestens mit Fertigstellung der Straßen-
verkehrsflächen vollständig herzustellen. 

5 Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) 

5.1 Die festgesetzten Leitungsrechte (L 1) umfassen die Befugnis des Ver- und Entsorgungsunter-
nehmens unterirdische Leitungen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die Her-
stellung und Unterhaltung beeinträchtigen können, sind unzulässig. Begünstigte sind die Ver- 
und Entsorgungsunternehmen des Plangebietes. 

5.2 Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL 2) umfasst die Befugnis der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen unterirdische Leitungen zu verlegen und zu unterhalten. Nutzungen, wel-
che die Unterhaltung und Bewirtschaftung beeinträchtigen können, sind unzulässig. Begünstigte 
sind die SH Netz AG sowie deren Rechtsnachfolger. 

5.3 Das festgesetzte Fahrrecht (F 3) umfasst die Befugnis, die zu bewirtschaftenden landwirtschaft-
lichen Flächen des Flurstück 27, Flur 4, Gemarkung Kopperby über die Ostseestraße anzufah-
ren. Begünstigter ist der Eigentümer des Flurstücks bzw. Pächter des vorgenannten Flurstücks. 
Geringfügige Abweichungen von dem festgesetzten Fahrrecht können zugelassen werden. 

6 Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

6.1 Bei Grundwasserabsenkungen, die länger als drei Wochen andauern, ist eine Bewässerung der 
im Wirkungsbereich befindlichen Baumbestände vorzusehen. 

6.2 Für die mit Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölze sind bei Abgang gleichwertige Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen.  

7 Anpflanzungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

7.1 Für die mit Anpflanzungsbindung festgesetzten Gehölze sind bei Abgang gleichwertige Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen. Dabei sind der Charakter und Umfang der jeweiligen Gehölzpflan-
zung zu erhalten. 
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7.2 Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehölztypischen Habitus führen, sind 
verboten.  

7.3 An den der Planstraße (und den Freihaltetrassen/Grünflächen) zugewandten Grundstücksgren-
zen ist je angefangene 20 m Grundstückslänge ein Baum zu pflanzen.  

7.4 In den Grünzügen ist je angefangene 15 m Länge ein Baum zu pflanzen.  

7.5 In den festgesetzten Flächen mit der Umgrenzung der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern ist eine einfache Baumreihe (Südrand) bzw. eine doppelte Baumreihe (entlang 
der Bundestraße) zu pflanzen. 

7.6 Auf ebenerdigen, nicht überdachten Pkw-Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplätze ein 
Laubbaum zu pflanzen.  

7.7 Für festgesetzte anzupflanzende Bäume sind Pflanzgruben mit geeignetem Substrat mit min-
destens 12 cbm durchwurzelbaren Raumes bei einer Breite von mindestens 2,0 m und einer 
Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen. Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen oder der na-
türlichen Entwicklung zu überlassen und durch geeignete Maßnahmen gegen das Überfahren 
mit Kfz zu sichern. Standorte für Leuchten, Verkehrsschilder etc. sind innerhalb der Baumschei-
ben nicht zulässig. 

7.8 Einfriedigungen zur Abgrenzung der gewerblichen Bauflächen gegenüber den Maßnahmenflä-
chen und öffentlichen Grünflächen sind ausschließlich als Hecken aus heimischen Laubgehöl-
zen, in die Drahtzäune grundstücksseitig integriert sein können, zulässig. Lamellen- und Flecht-
zäune sind nicht zulässig. 

7.9 Die neu anzulegenden Knicks sind wie folgt herzustellen:  
Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer Kronenbreite von 1,0 bis 1,50 m und ei-
ner Wallhöhe von mindestens 1,0 m über Gelände herzustellen.   
Die Wallkrone ist zweireihig mit einem Pflanzabstand von 0,8 m zu bepflanzen. Alle 30-50 m ist 
ein Überhälter zu pflanzen. 

7.10 Der äußere Knick kann alternativ auf bis zu 20 % der Länge als Baumreihe auf einem Wiesen-
streifen angelegt werden. 

7.11 Die Knickschutzstreifen sind als Wildkrautsäume zu entwickeln und einmal jährlich in der zwei-
ten Jahreshälfte zu mähen; das Mähgut ist zu entfernen. 

7.12 Für festgesetzte Anpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind folgende Mindestqualitäten zu 
verwenden (Arten: siehe Pflanzenliste):  

a) Anpflanzung von Bäumen 
standortgerechte und klimaangepasste, mittelkronige Laubbaumarten in verschiedenen 
Wuchsformen 
standörtlich festgesetzte Bäume und Bäume entlang der vorderen Grundstücksgrenzen: 
Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20 cm Stammumfang 
Bäume in öffentlichen Grünflächen: 
Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang 

b) Bepflanzung von Knicks 
standortgerechte, heimische Laubholzarten  
Überhälter: Hochstamm oder Stammbusch, 3 x verpflanzt mit Ballen, 14-16 cm Stammum-
fang  
sonstige Baumarten: Heister, 2 x verpflanzt, 100/125 cm  
Straucharten: Sträucher, 2 x verpflanzt, 60/100 cm 

c) Hecken 
Buche, Hainbuche, Weißdorn, Liguster 
Heckenpflanzen, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 100/125 cm 
3-4 Pflanzen pro lfm 
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7.13 In den Gewerbegebieten GE1 sind die Dachflächen der Gebäude mit einer mindestens 12 cm 
starken durchwurzelbaren Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen. Von einer 
Dachbegrünung kann nur in den Bereichen abgesehen werden, die der Belichtung, Be- und 
Entlüftung oder der Aufnahme von technischen Aufbauten dienen. Der Anteil der Ausnahmeflä-
che darf 20 % der jeweiligen Gesamtdachfläche nicht überschreiten. Der ergänzende Einsatz 
von Photovoltaikanlagen bleibt davon unberührt.  

7.14 Im gesamten Geltungsbereich sind Dächer von Nebenanlagen mit Flachdach- oder flach ge-
neigtem Dach bis 10° Dachneigung extensiv zu begrünen. 

8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

8.1 Die Maßnahmenflächen (Knickschutzstreifen) sind mit Erschließungsbeginn während der ge-
samten Bauzeit mit festen Bauzäunen gemäß den Vorschriften der DIN 18920 zum Schutz des 
Bodens abzugrenzen. Ausgenommen ist der Bauzeitraum der Knickaufsetzarbeiten und des 
Wegebaus. 

8.2 Private Zuwegungen, Stellplätze und Hofflächen sind mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzurichten. Die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befesti-
gungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind hier nicht zu-
lässig.  

8.3 Die innerhalb von Grünflächen und Maßnahmenflächen geführten Gehwege sind in wasser- 
und luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. Ein befestigter Schlechtwetterstreifen bis zur hal-
ben Breite ist zulässig. 

8.4 Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht über- und un-
terbauten und befestigten Flächen wieder herzustellen.  

8.5 In den öffentlichen Grünzügen sind Verdunstungsmulden anzulegen. 

8.6 Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des vegetationsver-
fügbaren Grundwasserspiegels bzw. von Schichtenwasser führen, sind nicht zulässig. 

8.7 Für Außenleuchten sind ausschließlich insektenschonende, vollständig eingekofferte LED-
Leuchten mit warmweißem Licht (< 3000 Kelvin) zu verwenden. Der Lichtstrom ist nach unten 
auszurichten. Die Beleuchtung der randlichen Knicks ist zu vermeiden.  

9 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

9.1 Innerhalb des Geltungsbereichs sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren 
Lärmemissionen die in den folgenden Tabellen angegebenen Emissionskontingente LEK weder 
tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreiten.  
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Tabelle: Emissionskontingente, Emissionshöhe 1m 

Für in den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Richtungssektoren B bis D liegende Im-
missionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 das Emissionskontingent L{EK} 
der einzelnen Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden:  

 
Tabelle: Zusatzkontingente für die Richtungssektoren der Kontingentflächen“ 

10 Planexterne Flächen für Ausgleich und Ersatz  

10.1 Den Eingriffen in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften, hier Artenschutz Feldlerche, 
werden 7,5 ha Fläche aus der Ausgleichsfläche Ahlefeld-Bistensee, Flurstück 15, Flur 4, Ge-
markung Ahlefeld als planexterne Kompensationsmaßnahme zugeordnet.  

10.2 Den Eingriffen in das Schutzgut Boden werden überlagernd zum artenschutzrechtlichen Aus-
gleich Feldlerche 4,3245 ha Fläche aus der Ausgleichsfläche Ahlefeld-Bistensee, Flurstück 15, 
Flur 4, Gemarkung Ahlefeld als planexterne Kompensationsmaßnahme zugeordnet.  
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II.     ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 84 LBO SH) 

11 Dachgestaltung 

11.1 In den Gewerbegebieten sind als Dachformen für die Hauptbaukörper ausschließlich Flachdä-
cher oder flachgeneigte Dächer mit einer Neigung bis 20 Grad zulässig.  

11.2 Die Dachflächen der Hauptbaukörper sind in roten, rotbraunen, braunen, anthrazitfarbenen oder 
schwarzen Materialien und ausschließlich in einer Farbe oder als Dachbegrünung auszuführen. 
Im gesamten Plangebiet sind dauerhaft glänzende und stark reflektierende Eindeckungsmateri-
alien als Dacheindeckung unzulässig. Solartechnische Anlagen (Photovoltaik- sowie Solarther-
mie-Anlagen) sind davon ausgenommen.  

12 Gestaltung der Außenwandflächen  

12.1 Die Außenwandflächen der Hauptbaukörper sind in einem hellen Farbton mit einem Remissi-
onswert / Hellbezugswert (HBW) von mindestens 65 herzustellen. 

12.2 Spiegelnde Fensterverglasungen sowie Bauteile und Materialien, die dauerhaft Licht und Hellig-
keit reflektieren sowie Spiegelwirkungen erzeugen können, sind unzulässig. 

12.3 Die Außenwandflächen der Hauptgebäude mit einer Länge von mehr als 40 m sind durch verti-
kale bzw. horizontale Architekturelemente zu gliedern. Die Gliederung kann auch durch Fassa-
denbegrünungen erfolgen. 

13 Werbeanlagen 

13.1 Anlagen für die Außenwerbung mit himmelwärtsgerichtetem, stark leuchtendem, blinkendem, 
farbwechselndem und / oder bewegtem Licht sind unzulässig. 

13.2 Fahnenmasten sind als Werbeanlagen bis zur maximalen Gebäudehöhe (GH) der jeweiligen 
Baufläche zulässig. 
 

 
III.    NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

14 Anbauverbotszone an der Bundesstraße (§ 9 FStrG) 

14.1 Längs der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden 
1. Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer 
Entfernung bis zu 20 m von Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt, gemessen vom äußeren Rand der befestig-
ten Fahrbahn  
2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen unmittel-
bar oder mittelbar angeschlossen werden sollen.  
(§ 9 Abs. 1 FStrG) 

14.2 Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Geneh-
migungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, an Bundesfernstraßen, 
soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht, der Zustimmung des Fern-
straßen-Bundesamtes, wenn 
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1. bauliche Anlagen längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sol-
len, 
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundes-
straßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt 
werden sollen. 
(§ 9 Abs. 2 FStrG) 

 
 

IV.     HINWEISE 

15 Denkmalschutz/ Archäologische Denkmale 
 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-
steht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des 
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder 
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 
das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung er-
lischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

16 Altlasten, Altablagerungen 
Sollten während der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatürliche Bodenverfärbun-
gen oder Abfallablagerungen festgestellt werden, so sind diese der unteren Bodenschutzbe-
hörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Arbeiten bis auf weiteres einzustellen. 

17 Kampfmittel 
Es ist nicht auszuschließen, dass Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) im Boden 
vorhanden sind. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist die Erdarbeit aus Sicherheitsgründen 
einzustellen und umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelräumdienst direkt zu benachrichtigen. 

18 Schutz des Mutterbodens 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen 
anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 
Für den Bodenabtrag ist ein Bodenmanagement mit Angaben über den Verbleib des Bodens 
getrennt nach Mutterboden und Unterboden aufzustellen. Dabei ist so viel wie möglich vor Ort 
zu verwerten.  
Für die Erd- und Erschließungsarbeiten sind Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz kon-
kret zu benennen. 

19 Artenschutz 

Aus Artenschutzgründen sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 
• Unvermeidbare Gehölz- und Gebüschbeseitigungen im Zeitraum außerhalb der Brutzeit 

und gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG vom 1.10. bis zum 28./29.2.  
• Baufeldräumung zum Schutz für Bodenbrüter nur vom 1. August bis 30. März bzw. au-

ßerhalb dieses Zeitraums nach vorheriger Besatzkontrolle durch eine fachkundige Per-
son  
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20 Ausschluss von Schottergärten 
Die nicht überbauten Flächen sind gemäß § 8 LBO Schleswig-Holstein wasseraufnahmefähig 
zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen (die Anlage von Schotter- 
und Steinbeeten und die damit verbundene Verwendung von Gartenfolien ist nicht zulässig), 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Fläche entgegen-
stehen.  

21 Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW Arbeits-
blätter W 405 – Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – 
und W 331 – Hydrantenrichtlinie mit 96 m3/h über 2 h sicherzustellen.  
Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind - ggf. im Plangebiet - so anzuordnen, dass 
sie nicht zugestellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Ab-
stand zwischen den Hydranten ist nach Arbeitsblatt W 331 des DVGW –Regelwerks zu bestim-
men. Als ausreichend wird ein Abstand von 80 – 100 m angesehen. 

22 DIN-Vorschriften, Normen und Richtlinien 
Die in der Begründung genannten und den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden DIN-
Vorschriften, Normen und Richtlinien können im Bauamt/Bauverwaltung der Stadt Kappeln, 
Reeperbahn 2, 24376 Kappeln, zu den Öffnungszeiten des Amtes eingesehen werden. 
 
 


